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Das Volljiehlmgsdirektorlllm der helvetischen
einen und imtheilbaren Republik an die
geschehenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Vollziehnngsdirektorimn beeilet sich, euch von

einem Zug von Patriotismus Kenntniß zu ertheilen,
der cuerer Aufmerksamkeit würdig ist.

So eben haben die Officierc der Gemeinde Mnrten
ein Opfer von fünfzig Lvnisd'ors auf den Altar des
Vaterlandes gelegt, erhoben ans einem Fonds der zur
Bestreitung gewisser militärischen Ausgaben bestimmt ist,
welchen sie nun nicht besser anwenden zu können glau-
den als zur Vertheidigung unsrer Freiheit. Ganz ge-
wiß, Bürger Gesezgeber, werdet ihr bei diesem Zug
von republikanischer Ergebenheit nicht unempfindlich
bleibe».

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Der Gen. Sekr. des vollziehenden Direktoriums,

M o u s fo n.

Weber zeigt an, daß der Statthalter des Kantons
Argäu iLv Nthlr. eingesandt habe, als patriotisches
Geschenk für die i8,»oo Mann, und zugleich cinbe-
richte, daß sich der Patriotismus des Acrgäus mit der
Annäherung der Gefahr rcrgrösscre.

Huder zeigt an, daß der Dollmetsch des Senats
Bürger Jan et, der Bibliothek der Gesezgeber vcr-
schieden: politische und historische Bücher, von einem
patriotischen Briefe begleitet, geschenkt habe.

Das Direktorium übersendet eine vatriotische Zu-
schrift von der Gemeinde Pompigni im Leman, die be-

klatsebt wird. '

Ueber alle diese patriotischen Geschenke und Zu-
schristcn wird Mittheilung an den Senat und Ehren-
Meldung im Protokoll ciumüthig erklärt.

Sntcr im Namen einer Commiifion legt folgen-
des Gutachten vor, über welches Dringlichkeit erklärt,
und welches einmüthlg genehmigt wird.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es nicht billig sey, daß dieje-

mgcn Volksrcpräscnlaiikcn, welche ihrer eignen Geschäfte
wegen sich von den geftzgebenden Räthen entfernen,
für die Zeit ihrer Abwesenheit auch noch ihre Entschä-
digmigen beziehen,

hat der grosse Rath nach erklärter Urgcnz

beschlossen:
Diejenigen Vvlksrepräscntanten, welche ihrer eignen

Geschäfte wegen von der Versammlung ausbleiben,
sollen sür die Zeit ihres Abwesenheit ihre Enischädi-
gmigen nicht beziehen.

Akermann im Namen einer Commission legt
ein Gutachten vor, über den Verkauf des Nànalguks
Salaz, welches für 6 Tag anst Bureau gelegt wird.

Die Fortsetzung des Gutachtens über die Errich-
tung der Elementarschulen wird in Berathung genvm-
men.

î 7. und die z folgende 5Z werden ohne Emwm-
dung angenommen.

§ ri. Cartier findet, dieser § sey wohl für die
Städte anwendbar, allein nicht für die Landgcgendcn,
in denen während einer großem Zeit des Jahres alle
Hände der Familie eines Landmanns zum Ackerbau
unentbehrlich sind: er fodcrt daher, daß die Lantschu-
len jährlich fünf Monat Vacanzzeit erhalten.

KiIch mann unterstüzt den § als der Erziehung
der Jugend unentbehrlich, nur wünscht er, daß die

Mimizipalitäteii diese Zeit von Vacanzen bestimmen.
Legt er stimmt auch zum wünscht aber, daß nicht
alle Gemeinden so lang Vacanzzeit halten müssen.

Escher vertheidigt den §, und bemerktKilchmann und
Lcglern, daß ihren Wünschen in diesem Gutachten völ-
lig Genüge geleistet ist: er denkt, wann man wahre
Frcih it und Gleichheit, und die Republik wirklich zu
einem zwekmäßig organisirten demokratisch rcpräscma-
tivcn Staat umbilden wolle, so sey ein gleichmäßiger
Unterricht der Jugend unentbehrlich nothwendig, denn
so lange nur die Städter unterrichtete Bürger sind,
haben wir keine wahre Gleichheit, und unsre Republik
würde entweder zur Aristokratie ausarten, oder durch

Mangel an Kenntniß misleitet werden.

Der § wird angenommen, und die Versammlung
bildet sich in ein geheimes Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung sagt H über:
jezt ist eine Zeit wo jeder öffentliche Beamte an seinem
Posten sich befinden, und also zeigen soll, daß er dw
Stelle, die ihm das Vaterland anvertraute, würdig
und ruhig, ohne Furcht vor Gefahr bekleide: ich fodre
daher, daß alle Abwesende Mitglieder der Gcsezgcbung,
aufgelodert werden, zurükznkömmen, sich an den Posten

zu begeben, den ihnen das Zutrauen des Volks ange-
wiesen hat: dadurch werden wir zeigen, daß keine Gc-
fahr vorhanden ist für die Republik, und daß wir
unsre «stelle nicht verlassen, sondern allen Bürgern
Helveticns das Beispiel geben werden, die Pßichten
gegen die Republik gerade in demjenigen Zeitpunkt am
treusten zn erfüllen, in welchem sie der Sorge ihrer
Kinder am meisten bedarf. — Hierunter aber sollen



nicht jene Bärger begriffen seyn, welche aus Mangel
an Patriotismus niemals an ihren Posten gekommen
sind, denn ich erkläre mich, daß wann ihr diese Bür-
ger je in eure Mitte aufnehmen wolltet, ich mich aus
der Versammlung wcgbegcben würde. —

Weber folgt ganz Hubern, und begehrt, daß alle
Abwesende Mitglieder berufen werden, innert s Tagen
sich wieder an ihrer Stelle einznsinden. Dieser Antrag
wird angenommen.

Durch den Namensausruf erqiebt sich, daß iâ
Mitglieder hcrberufen werden müssen.

Das Vollziehungsdirektorimn übersendet folgende
Bothschaft:

Das VollMungsdirektomim der helvetischen
einen mw untheilbgren Republik / an
die geftzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!

Auf die wiederholten innständigen Bitten der Vcr-
«altungskammer von Wallis, die der Schande blos
gesezt ist, sowohl ihre Mitglieder als ihre Kriegscom-
missairs, um die Bezahlung verschiedener Lieferungen
betreiben zu sehen, die bei dein Aufruhr im Obcrwallis
auf ihren Befehl gemacht werden sind, ladet euch das
Vollzichungsdircktorium durch diese neue Bothschaft
ein, Bürger Gesezgeber, endlich einen Beschluß über
diejenige zu nehmen, die es vorher über diesen Gegen-
stand an euch erlassen hat, um der verdrießlichen Lage
dieser Kammer ein Ende zu machen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

B a y.
Ain Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Da Gysendörfer in wenigen Tagen ein Gut-

achten von der über diesen Gegenstand uüedergcsezten
Commission verspricht, so wird derselben diese Both-
schaff zugewiesen.

§ 12. des Schulgutachtens wird ohne Einwendung
angenommen.

13. Anderwerth glaubt, nicht überall seven
die Pfarrer im Fall, die Prüfungen der Schulmeister
gründlich unternehmen zu können, weil sie vielleicht
selbst die ersoderlicben Kenntnisse mangeln: da zudem
noch die Schulräthe laut diesem Gutachten so wenig
bestimmte Geschäfte haben, ungeachtet sie die zwek-
mäßigste Stelle für die Besorgung der allgemeinen Un-
tcrrichtsansta icn sind, so will er denselben die Prüf-
fung und zum Theil auch die Ernennimg der Schul-
meister übertragen.

Cartier ist auch der Meinung, diese Prüfung
nicht den Pfarrern zu überlassen, weil dadurch zuviel
Partheilichkeit statt haben, und der Pfarrer sich nur
Feinde durch diesen Einfluß auf die Schulmcistcrernen-
nung in seiner Gemeinde machen würde: er wünscht
daher, daß die Distrikts - Schulinspektorcn in Verbin-
dung mit den Pfarrern und Munizipalitätcn bie Prüf-
fung vornehmen.

Desto es ist gleicher Meinung, und wünscht,
daß die Gemeinden wie bisher auch etwas zur Pries-
fing der Schullehrer beitragen können, und stimmt
übrigens Cartier bei.

Io mini will den Pfarrern auch nicht zuviel Ge-
walt in der Ernennung der Schullehrer geben, und
begehrt daher, daß dieser gmze Abschnitt der Com«
mission zur Umarbeitung zurürgcgeben werde. Aker-
mann will den Schulräthcn hierüber mehr Einfluß
geben, und wünscht einige DistMsrichter dieser Prüf-
fung beiwohnen zu lasscn.E scher versichert, daß die Com-
mission sich über diesen Gegenstand lange ausführlich
berathet hat, und daß er in derselben ebenfalls den
grössern Einfluß der Erziehungsräthe ans die Elemen-
tarschulen vertheidigte; da nun aber das ganze Gut-
achten nach den gleichen Grundsätzen behandelt ist,
und eine Abänderung dieses § diese Grundsätze über den
Haufen werfen würde, so bittet er, daß keine bestimmte
Aenderung des § angenommen, fondern derselbe, be-

sonders da diejenigen Mitglieder der Commission, wel-
ehe diese Grundsätze m derselben am eifrigsten verthei-
digten abwesend sind, der Commission zur Umarbeitung
zurükgewiesen werde. Dieser Amrag wird angenommen.

Secrelan legt folgenden Vörbericht zu dem Cri-
minalgesezbuch vor:

B- Repräsentanten! Das Bedürfniß von Gesetzen,
in dem sich die Republik noch befindet, läßt sich nir-
gends so lebhaft fühlen, als in Rüksicht des peinlichen
Gesezbuchs. — In jener Gegend Helvetiens war, so zu
sagen, gar keine Criminalgesezgebung vorhanden; in
dieser andern befolgte man eben so dumme als barba-
rische Gesetze; Gesetze in blutiger Schrift mit dem Eise«
des Henkers geschrieben; und dennoch wird diese blut»
gierige Rcchtsgelehrtheit noch beibehalten; das zur
Richtschnur dienende, Abscheu erwekende carolinische
Gesez, ist noch nicht gesezlich abgeschaft, und die Ge-
sezbüchcr der Tiranuen beherrschen noch freie m
ner.»»»Dieß Wort ist hinlänglich, Bürger Gesezgeber,

um Euch zu bewegen, ein solches Aergerniß aufhöre«
zu machen; und es ist nicht einmal nöthig, um Euch

zu überzeuge», die Darstellung der Uebel beizufügen,
welche der Mangel von Einförmigkeit in den Stras-
gesetzen nach sich zieht; vielfältige Verlegenheiten,
Ungewißheit in den Urtheilen, beunruhigende Zweifel
für die Richter, Verletzung der heiligen ReaUßder
Freiheit der Bürger; dieß sind die hauptlachlichsie«
Folgen einer solchen Unordnung. —



Aas soll man nun machen, um diesen Uebeln zu
steuern? An der Abfaßung eines neuen peinlichen
Gesezbuchs arbeiten? Allein wem ist es unbekannt,
daß um ein so langes und schweres Werk vorzubc-
reiten, eine Commission wenigstens ü Monat brauchen
würde; und daß, um dasselbe in be den Räthen am
zunehmen, insonderheit wenn es vorher durch eine
umständliche Berathung gereift werden sollte, noch
ein eben so großer Zeitraum erforderlich Ware. Soll
wm die Republik wahrend dieser ganzen Zeit noch um
»er der Last der alten Barbarei) seufzen? Oder soll sie

die Strafgesetze ganz entbehren? Beides ist unmög-
lich. — In dem ersten Zeitraume einer Staatsümwäl-
zung, wenn der grausame Eigennnz den sanften Bür-
gertugenden den Plaz noch nicht eingeräumt hat, wenn
Leidenschaft aufgereizt, jeder Haß entzündet, jedes
Jntereße gefährdet ist; wann die gesellschaftlichen Bande
durch Erschütterung des Schlags locker wurden; ist es

wichtig, sie ungesäumt wieder durch eine feste, strenge,
allein weise und menschliche Gcsezgcbung zu verstarken.—

Um einen so wichtigen Zweck zu erreichen, glaubte
Eure Commission, B. Repräsentanten, schuldig zu seyn,
Euch vorzuschlagen, ein fremdes Gesezbuch, ware es

auch nur für den Augenbiik, anzunehmen. — Mitten
Inter den verschiedenen Gesezbüchern, welche sich ih-
reu Bitten darboten, sah Eure Commission nur das
peinliche Gcsizbuch Frankreichs. — Die Gleichförmig-
keit unserer Anstalten mit denjenigen der großen Re-
publik, gaben allererst den Grund zu einem sehr na-
kürlichen Vorzug; allem er wurde auch sehr gut ge-
rechtfertigt, als sich Eure Commission bei einer nähern
Untersuchung überzeugte, daß diese Sammlung von
einfachen und deutlichen Gesetzen die Strenge der Ge-
rechtigkcit mit der, der Menschheit schuldigen Ach ung
vereinigt. — Die Todesstrafe ist nirgends darin» ver-
A)wenderisch angebracht; sie wird für die großen
Verbrechen gegen das Vaterland und den vorsezlichen
Mord beibehalten: dieß ist die unmittelbare Ausübung
des großen aus dem gesellschaftlichen Vertrag herrüh-
rcnden Grundsatzes, der will, daß das Leben jedes,
Bürge für das Leben aller sey, und daß derjenige,
welcher durch Verletzung des Vertrags, während seine
Brüder sich mit Zuversicht darauf vcrlaßeu, sie heim-
tu tisch er Weise übe» ft lit gleich einem reißenden Thier
im Walde. auch wie ein reißendes Thür behandelt
werden soll.

Ueberall in diesem Gesezbuch ist das Verhältniß
unter den Vergehen und den Strafen mit einer bc-

wundrungswürdigcn Schattierung beobachtet; überall
werden die Strafen so viel als möglich der beleidigten
Gesellschaft nüzlich gemacht; überall bleibt dem Schul-
digen bey Erhaltung des Lebens auch die Hoffnung zur
Ehre zurükzukehren, und seine Wiedergeburt ihm selbst
und seinen Mitmenschen nüzlich zu machen; denn keine

Strafe, welch« die Einspcrrung verhängt, ist niemals

lebenslänglich. — Mit einem Worte, man glaubt i«
diesem Gesezbuche eine gerechte Anwendung ächt phi-
losophischcr Grundsätze auf die Bedürfniße einer Ge-
sellschaft freier Menschen zu sehn.-

Um diese Gesetze unsern örtlichen Umständen an-
zupaßen, brauchte es nur sehr geringe Verändern»-
gen. — Namen an die Stelle andrer, die Behörden,
welche uns unsre Staatsverfaßung gibt an die Stelle
deren zusetzen, welche Frankreich annimmt; ausstreichen,
was sich auf die Häfen, die Festungen, die Pflanz-
stadte bezicht, die wir nicht haben; auslaßcn, was in
dcr Verantwortlichkeit der Minister von dem System der
versassungsmässigen Königthums herzurühren schien,
welches noch in Frankreich zur Zeit der Abfassung des
peinlichen Gesezbuchs bestand; dieß ist es ungefähr
was sich Eure Commission an diesem Werke zu ändern
erlaubte.—Weiter gehen, wäre nicht nur eine Vcrtve-
genheit, sondern den vorgesezten Zweck verfehlt; wäre
Eurer Genehmigung ein neues, wahrscheinlich Mittel-
massiges Gesezbuch vorschlagen, statt einem Gesezbuche,
dessen Vortreflichkcit anerkannt ist ; es hätte genau die
gleiche Verzögeruirg hervorgebracht, welche es so wich-
rig ist auszuweichen. —

Diese Bcwegungsgrimde, welche Eurer Commis-
sion so dringend schienen, werden Euch nitt.t nnerheb-
lich vorkommen. Ihr werdet einen Blik auf den ge-
genwärkigen Zustand der Republ-k werken, und Ihr
werdet begreifen, V. Repräsentanten, bast wenn Ihr,
wenigstens für einmal, das fränkische peinliche Gestz-
buch annehmt, Ihr für einen wesentlichen Theil diesen
Zustand von Desorganisation aufhebt, der eben ss
duckend ist, als er höchst gefährlich werde» könn:«.—

Senat, t. April.
Präsident: Forner od.

Zü k h i, v. Sol. als Commissar beim Archiv der

Geftzgevcr, zeigt die Geschenke an, weiche der Rcpr.
U.steri, der Dolmetsch Jay et und dcr Dolmetsch
Amrein dcr Bibliothek zugestellt haben, und trägt
auf ehrenvolle Meldung derselben im Protokoll an,
welche beschlösse» wird.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Das Voklzichungsdircktorium theilt die Nachricht

von dem Siege ics Generals Lecourde am sicn
Venwst bei Finstcrmünstcr mit, die unter lebhaften
Frcudcnbezengungen angehört wird.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt ei-

nen Beschluß an, durch welchen das Voliziehungsdi-
ràrium eingeladen wird, aus dcr Mitte der grscza.
Räthe einen Commissar an die Truppen aus dem K.
Zürich, weiche zur Vertheidigung des Vaterlandes an
die Grenzen geeilt sind, abzusenden, der ihr Zutraue».



z-s
besitze, und dn ch s m 5'eîspiâ ihren Ml<) anfcure,
und iu jedem Fall sûr sie sorg:.

Grosser Rath, 2. April.
Präsident: D es lo es.

Fönendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen, und in Berathung genommen:

An den Senat.
In Erwägung, daß Hie Bestimmung der Recht,

der Schuldglàubigcc, so wie der bclanaken Schuldner,
sowohl im Allgemeinen, »is für besondere Fälle, un
stickig ein Gegenstand des bürgerlichen Gesczbuchee
ist; -In Erwägung aber, daß ein solches Gesczbuch
durch die Aushebung und einseitige Bearbeitung sei-

ner einzelnen Theile, nothwendig ein nicht zusammen
stimmendes Ganzes werden müßte;

An Erwägung endlich» daß, wenn auch die von
dem Vollzichungs-Direktorium vorgelegte Frage so-
gleich durch ein Gesej entschieden wurde, dasselbe doch
auf den in Frage liegenden, vor dem Geseze «inge-
tretenen Falle, zufolge der Constitution, nicht ange-
Wandt werden könnte;

hat der grosse Rath beschlossen:
Ueber die Bothschaft d^s Vollziehungs - Direkte-

n'ums zur Tagesordnung zu gehen; molioirt auf d:e
bestehenden Geseze.

Escher fodcrt, daß die Dringlichkeits-Erklärung
ausgeftrichen werde. Dieser Antrag wird mit dem
Gutachten selbst angenommen.

Rubbin, im Namen einer Commission, trägt
darauf an, einige Häuser der Gemeinde Einigen im
Oberland dem Distrikt Aeschi beizuordnen. Dieses
Gutachten wird mit DringlichkeitS - Erklärung ange
nominell.

Der Pfarrer Häfliger übersendet eine Zuschrift
der Gemeinde Hechdorf, im Canton Luzern, welche
sich zum Schutze der Regierung und der Stellvertrek
lung zur Bewachung Luzcrns anbietet. —

Kilchmann fodert ehrenvolle Meldung. Graf
Will nicht so verschwenderisch mit den Ehrenmelvun-
gen seyn, und die That abwarten, bis man dieselbe
erkenne. Er giebt dem Canton Zürich in dieser Rük-
sicht das ehrenvollste Zeugniß. Kilchmann beharret
auf seinem Antrag, weil die Bürger nicht ohne Auf
Mahnungen marschiren können, und also ihre Aner»
bietuug an sich selbst schon verdienstlich ist. Dieser
Antrag wird angenommen.

Die Fortsetzung folgt. A

L tterar-scbe Ee^ellsbaft des
Kantons Luzern.

Siebenzehnte Sitzung, l. April.
Präsident: Rahn.

Die Gesellschaften von Basel und Winkerchur
geben von ihren Verrichtungen Nachricht; die erstere
übersendet ein Comittissionalgutachten über Banmwol-
lenspinnmaschinen, welches der über diesen Gegenstand
niedcrgesezten Commission zugewiesen wird.

Eine durch den Minister Stapfer eingesandte Ab-
Handlung über gemeine Quellwasser und derselben Ver-
besserung, von B. Ziegler in Winterthur, wird ver-
lesen, und einer aus den B. Usteri, Esich er und
Hub er bestehenden Commission zur Untersuchung über-
geben.

Der Saalinspektor Vogel giebt Rechnung über
die Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft im
ersten Quartal. Jene betragen 363, diese 264 Franken;
er schlägt vor, die jährlichen Beiträge der Mitglieder
auf die Hälfte herabzusetzen, wovon alsdann wieder
die Hälfte zu den ordentlichen ökonomischen Ausgaben
hinreichen dürfte. Zschokke will dieses nicht zuge-
ben; wir haben ja noch so wenig von demjenigen ge-
leistet, was wir uns zu leisten vornahmen, und wir
werden dazu auch numerarische Mittel gebrauche«
können. Er schlägt vor, da Beispiele, mächtig den
Patriotism zu befördern oder wo er schlummert, ihn
aus dem Grabe aufzuwecken im Stande sind, es sol-
lcn alle Mitglieder der Gesellschaft durch ihren Brief-
Wechsel zu erfahren suchen, wo immer in unserm Va-
terland etwas Gutes und Grosses geschieht; eine Hand-
lung die dem Einzelnen, der Gemeinde, dem Vater-
land Ehre bringt; unlern kleinen Fond wollen wir
anwenden, die schönsten Thaten durch den Druk be-
kannt zu machen, und sie in einzelnen fliegenden Blät-
tern, die den Republikaner und den Schweizerbot be-
gleiten sollen, in der ganzen Republik verbreiten.
Usteri stimmt diesem Antrage bei, welcher angenom-
men wird -und eben so dessen nähere Bestimmungen:
1) Es soll durch den Präsident allen Mitgliedern der
Gesellschaft dieser Schluß bekannt gemacht, und jedes
zu Einsendung solcher Nachrichten eingeladen werden;
2) es sollen 2 oder 3 Mitglieder zu Redaktoren er-
nannt werden, die auch den Druk jener Blätter be-
sorgen sollen; diese find Zschokke, Usteri untz

Bronner.
Weber lgiebt Nachricht von den Beiträgen der

lezten Woche für die Unterstützungskasse der 1800-,;
sie belaufen sich auf lüoo Franken. -- Den Schwel-
iern, welche aus Genua ihre Beitrage gesandt habe«,
soll ein schriftlicher Dank von Seite der Gesellschaft
zugestellt werden.

Usteri verliest ein von einem Ungenannten eni-
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